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Zwischen 
 

 
den Gesellschaftern der VGN GmbH 

 
vertreten durch die beiden Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung der 

VGN GmbH 
 
 
 

und den Partnern des Grundvertrags 
 

vertreten durch die drei Vorsitzenden des Grundvertrags-Ausschusses im VGN 
 

– nachfolgend Vertragspartner genannt – 
 

 
 
 

wird folgende 
 
 
 

V E R E I N B A R U N G 
 
 

getroffen: 
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P r ä a m b e l  
 
 
Gemäß Artikel 5 Grundvertrag hat die Verbundgesellschaft „bei […] der Aufstel-
lung und Weiterentwicklung des Verbundtarifs anzustreben, dass der Verbund-
verkehr den größtmöglichen Nutzen für die Bevölkerung bringt und dass die Auf-
wendungen hierfür soweit wie möglich durch die Erträge gedeckt werden“. Sie 
hat „den Verbundtarif jährlich zu überprüfen und auf eine Anpassung entspre-
chend der Aufwands- und Ertragsentwicklung bei den Verbundunternehmen, den 
Marktgegebenheiten und den Ausgleichsleistungen der Grundvertragspartner 
hinzuwirken“. 
 
Im Zusammenhang mit der geplanten, differenzierten Tariffortschreibung zum 
01.01.2022 haben die Gesellschafter in der 110. Gesellschafterversammlung am 
18.11.2020 und die Grundvertragspartner in der 98. Sitzung des Grundvertrags-
Ausschusses am 10.12.2020 der Forderung zugestimmt, dass es gleichzeitig mit 
der Beschlussfassung zur Tariffortschreibung zu einer Vereinbarung kommen 
muss, wonach ab dem 01.01.2023 der Verbundtarif (Preise) wieder jährlich ver-
bundeinheitlich und indexbasiert fortentwickelt wird. 
 
Diese Vereinbarung ist zumindest für die nächsten 5 Jahre verbindlich und soll 
Berechenbarkeit, Klarheit und Transparenz bei der Weiterentwicklung des Ver-
bundtarifs schaffen. Neu ist, dass neben der Kostenentwicklung bei den Ver-
bundverkehrsunternehmen auch die Entwicklung der Primäreinkommen der pri-
vaten Haushalte in dieser Vereinbarung Berücksichtigung findet. 
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I n h a l t  d e r  V e r e i n b a r u n g  
 

 
Unter Bezugnahme auf Beschluss Nr. 3/3/2020 der 110. Gesellschafterversamm-
lung der VGN GmbH vom 18.11.2020 sowie Beschluss Nr. 6/3/2020 der 98. Sit-
zung des Grundvertrags-Ausschusses im VGN vom 10.12.2020 vereinbaren die 
Vertragspartner folgendes: 
 
(1) Zum 1. Januar 2023 sowie jeweils zum 1. Januar aller nachfolgenden Jahre 

werden die Verbundtarife ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Ver-
einbarung fortgeschrieben. Grundlage ist ein VGN-spezifischer Warenkorb, 
wie er nachstehend beschrieben ist. 

 
(2) Der VGN-spezifische Warenkorb beinhaltet die folgenden Warenkorbkompo-

nenten 
 Aufwendungen für Fahrstrom, 
 Aufwendungen für Dieselkraftstoff/Erdgas, 
 Aufwendungen für Material und Fremdleistungen, 
 Personalaufwand, 
 Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen), 
 Sonstige (betriebliche) Aufwendungen. 
 
Eine detaillierte Beschreibung über den Inhalt der einzelnen Warenkorbkom-
ponenten findet sich in der Anlage „VGN-spezifischer Warenkorbindex – 
Nachweis preisinduzierter Aufwandssteigerungen“ mit Stand vom 08.03.2021, 
die Bestandteil dieser Vereinbarung ist. 

 
(3) Der VGN-spezifischen Warenkorb beschreibt „die erwartete durchschnittliche 

preisinduzierte Aufwandssteigerung der Verbundverkehrsunternehmen für 
das Jahr 2023“. Die Fortschreibung der Warenkorbkomponenten für die Jahre 
2024 ff. erfolgt an Hand der für die einzelnen Aufwandsarten prognostizierten 
Preissteigerungen aus den Wirtschaftsplänen der Verkehrsunternehmen. 
Mengeninduzierte Aufwandsänderungen werden dabei nicht berücksichtigt. 
 

(4) Als Indexgewichte dienen die Anteile der Aufwandsarten aus den Gewinn- 
und Verlustrechnungen (GuV) der einzelnen Unternehmen aus dem Jahr 
2019. Damit eine geeignete Basis für die Fortschreibung (Messung/Prognose 
preisbedingter Veränderungen) der Aufwandsarten vorliegt, ist die GuV von 
Sondereinflüssen wie einmalige, periodenfremde und außerordentliche Ge-
schäftsvorfälle zu bereinigen.  

 
(5) Der Gesamtindex für den VGN errechnet sich als gewogenes arithmetisches 

Mittel aus den Indizes der einzelnen Unternehmen bzw. Unternehmensgrup-
pen. Als Indexgewichte dienen die Anteile der Aufwendungen der einzelnen 
Unternehmen bzw. Unternehmensgruppen an den gesamten Aufwendungen. 
Diese sind der Erfolgsrechnung für den Verbundverkehr für das Jahr 2019 zu 
entnehmen. 
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(6) Der Gesamtindex für den VGN ist abschließend noch mit einem Index zu ge-
wichten, der das Einkommen der Bevölkerung misst. Dadurch soll erreicht 
werden, dass die Einkommensentwicklung der privaten Haushalte bei der Ta-
riffortschreibung berücksichtigt wird. 
 
Hierfür veröffentlicht das Bayerische Landesamt für Statistik die Fachreihe 
P1400C – Verfügbares Einkommen und Primäreinkommen der privaten 
Haushalte in Mittelfranken. Die Indexzahlen der Fachreihe P1400C sind nur 
mit einem Zeitversatz von vier Jahren im Vergleich zum Prognosewert des 
VGN-spezifischen Warenkorbindexes verfügbar. Um die z. T. stark schwan-
kenden Jahreswerte zu glätten, fließt die Einkommenskomponente der priva-
ten Haushalte als Mittelwert der Einkommensentwicklung der letzten drei 
Jahre ein. 
 
Das Gewichtungsverhältnis beträgt 0,5 für den Gesamtindex zu 0,5 für den 
Einkommensindex. 
 

(7) Sofern es die Aufwands- und oder Ertragssituation der Verbundverkehrsun-
ternehmen erfordert, kann ein Zuschlag auf den Index erhoben werden. Dies 
wäre beispielsweise eine Maßnahme, um die Defizite bei Verkehrsunterneh-
men mit nicht kostendeckendem Betrieb zu begrenzen. 
 
Der Einführung eines solchen Zuschlags müssen die Gesellschafterversamm-
lung der VGN GmbH sowie nachfolgend der Grundvertrags-Ausschuss im 
VGN einstimmig zustimmen. 

 
(8) Diese Vereinbarung beginnt am 1. Januar 2023 und endet am 31. Dezember 

2027 und kann für diesen Zeitraum nicht ordentlich gekündigt werden.  
 
Das Recht auf außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt da-
von unberührt. 
 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, bis spätestens 31. Dezember 2026 
eine Nachfolgeregelung zu vereinbaren, welche die Basis für die Tariffort-
schreibungen ab dem 1. Januar 2028 bildet. Sollten sich die Vertragsparteien 
auf keine neue Vereinbarung einigen können, erfolgt die Tariffortschreibung 
ab dem 1. Januar 2028 allein nach dem in der Anlage zu dieser Vereinbarung 
beschriebenen VGN-spezifischen Warenkorbindex (sog. „Atzelsberger Ver-
einbarung“). 

 
(9) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder 

werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Ver-
einbarung nicht. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen 
durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die der in den unwirksamen Bestim-
mungen enthaltenen Regelungen in rechtlich zulässiger Weise gerecht wer-
den. Entsprechendes gilt für in der Vereinbarung enthaltene Regelungslü-
cken. Zur Behebung der Lücke verpflichten sich die Parteien auf eine Art und 
Weise hinzuwirken, die dem am nächsten kommt, was die Parteien nach dem  
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Sinn und Zweck der Vereinbarung bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen be‐
dacht worden wäre. 

 
 
Nürnberg, den 
 
 
 
Tim Dahlmann-Resing 
Vorsitzender der Gesellschafter-
versammlung der VGN GmbH 

Nürnberg, den 
 
 
 
Torsten Heider 
Stellvertretender Vorsitzender 
der Gesellschafterversammlung 
der VGN GmbH 

 

   
Ansbach, den 
 
 
 
Dr. Thomas Bauer 
Vorsitzender des Grundvertrags-
Ausschusses im VGN 

 

Nürnberg, den 
 
 
 
Marcus König 
1. stellv. Vorsitzender des Grund-
vertrags-Ausschusses im VGN 

 

Zirndorf, den 
 
 
 
Matthias Dießl 
2. stellv. Vorsitzender des Grund-
vertrags-Ausschusses im VGN 

 
 


